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Verordnung des Lrndratsamtes Würzburg über die ge.
schützten Landgchaftsbestandteile -Sechs Auwäldchen".
GemarkuneH, j)plerstadtrOrtsteilderSttltocEsenlurt

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 in Verbindung mit Art.
9 Abs. 4, Art. 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 und Art. 37 Abs.
2 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - Bay-
NatSchG - erläßt das Landratsamt Wtlrzburg folgende
mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 20.
Dezember 1984, Nr. 820-8632.00-55/84, genehmigte Ver-
ordnung:

^$  t
Schutzgegenstand

(l)Die in der Stadt Ochsenfurt, Gemarkung Hopferstadt,
gelegenen Auwäldchen werden als Landschaftsbestand-
teile geschtttzt.

(2) Die geschützten Landschaftsbestandteile liegen auf fol-
genden Grundstllcken mit den genannten Fl.-Nrn. und
jeweiligen Größenangaben:

Fl . -Nr .  I163
Fl.-Nr.  I165
Fl.-Nr.  l2 l6
Fl.-Nr.  l2 l4
Fl.-Nr. 1208
Fl.-Nr. 1206
F l . -Nr .  l l8 l

Teilfläche 0.2000 ha
Teilfläche 0,1000 ha

1,2300 ha
0.8065 ha

. 0,2240ha
0,5438 ha
1.2892ha

Die geschutzten Landschaftsbestandteile erhalten die
Bezeichnung,,Sechs Auwäldchen".

(3) Die Grenzen der geschtltzten Landschaftsbestandteile
sind in einer Karte M I : 5.000 und einer Karte M I :
25.000 eingetragen. Die Karten sind Bestandteil dieser
Verordnung.

Zweck der geschtltzten Iandschaftsbestandteile ist es,

die Auwäldchen im Interesse des Naturhaushaltes. insbe-
sondere der Tier- und Pflarzenwelt, sowie zur Belebung des
Landschaf tsbildes zu erhalten.

ln der intensiv genutzten und ausgeräumten Flur bieten die
Flächen wichtige kbensräume aufgrund ihrer Feuchtigkeit
filr Lurche, und aufgund ihres Bewuchses ftlr einheimische
Vögel und die sonstige Tierwelt.

Die Gehölze enthalten außerdem eine reichhaltige Kraut-
flora.

Der Erlaß dieser Verordnung ist daher im Interesse des Na-
turhaushaltes und zur Belebung des Landschaftsbildes er-
forderlich.

$ 3
Verbote

(l)Nach Art.12 Abs. 3 i. V. m. Art. 9 Abs.4 BayNatSchG
ist es verboten, ohne Genehmigung die geschiltzten
Landschafßbestandteile zu zerstören oder zu verändern.
Zuständig fur 4ie Erteilung der Genehmigung ist das
Landratsamt WUrzburg als Untere Naturschutzbehörde.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten:

l. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschtlttungen, Abla-
gerungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrungen
vorzunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger Weise
zu verändern,

2, oberirdisch {tber den zugelassenen Gemeingebrauch
hinaus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen, Quell-
austritte, Wasserläufe sowie den Zu- und Ablauf des
Wassers oder den Grundwasserstand zu verändern
oder neue Gewässer anzulegen,

3. bauliche Anlagen i. S. der Bayer. Bauordnung zu er-
richten, auch wenn dies keiner Baugenehmigung be-
darf,

4. Leitungen zu errichten oder zu verlegen,

5. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen
zu stören oder nachhaltig zu verändern,

6.Pflanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschnei-
den, abzupfl{lcken, aus- oder abzureißen, auszugra-
b€n, zu entfernen oder sonst zu beschädigen,

$2
Schutzzweck
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? . Pflanzsn einzubringen oder Tiere auszusetzen,

8. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen oder
zu töten, Biut- una Wohnstätten oder Gebgäsolcher
Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

9.Aufforstungen oder sonstige Gehölzpflanzungen
vorzunehmen sowie standortfremde Gehölze einzu-
bringen,

lO.Bäume miü Horsten oder natürlichen oder künstli
chen Bruthöhlen von Vögeln in der Zeit vom l. Fe-
bruar bis 31. August zu besteigen oder zu fällen,

I l. das Gelände zu verunreinigen sowie Sachen jeder
Art im Gelände zu lagern,

l2.Straßen, Wege, Plätze oder Pfade neu anzulegen
oder bestehende zu verändern,

13. außerhalb von Straßen und Wegen mit Kraftfahrzeu-
gen zu fahren oder diese abzustellen,

14. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

15. zu zslten oder zu lagern,

16. Feuer zu machen.

17. zu lilrmen oder Tontlbertragungs- und Tonwiederga-
begeräte zu benutzen,

18. eine andere als die nach g 4 zugelassene wirschaftli-
che Nutzung auszutlben,

19. zu reiten.

(3) Unberilhft bleiben sonstige Verböte, insbesondere das
Verbot

l.Tiere mutwillig zu beunruhigen oder zu belästigen
(Art. 16 BayNatSchG),

2. Abfälle entgegen den abfallrechtlichen Vorschriften
zu beseitigen ($ 4 AbfG),

3. Gewässer zu verunreinigen (g 324 SIGB).

$4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten sind

L die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

Z.die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Land-
schaftsbestandteile von der Unteren Naturschutzbehörde
angeordneten Überwachungs-, Schutz- und Pflegemaß-
nahmen,

3. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil-
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung der Land-
schaftsbestandteile hinweisen, oder von Wegemarkierun-
gen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder son-
stigen Absperrungen, wenn die Maßnahme auf Veranlas-
sung der Unteren Naturschutzbehörde erfolgte
(Landratsamt Wtlrzburg),

4. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr fur [,eben, Gesund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind,

5.auf bisher forstwirtschaftlich genutzten Flächen die
ordnunpgemäße forstwirtschaftliche Nutzung im
Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde
(Kahlschlag ist nicht erlaubr),

6. auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen die
ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung,

7. a) Unterhaltungsmaßnahmen an Gewäsern im gesetz-
lich zuläsigen Umfang,

b) Maßnahmen, die im Interese des Trinkwasserschut-
zes und der Wassergewinnungsanlage erforderlich
sind im Benehmen mit der Unteren Naturschutzbe.
hörde,

$ 5
Befreiung

(l) Von den Verboten und Beschränkungen dieser Verord-
nung kann im Einzelfall gem. Art. 49 BayNatSchG Be-
freiung erteilt werden, wenn

l. tlberwiegende Grtlnde des allgemeinen Wohls die Be-
freiung erfordern oder

2.die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht be-
absichtigten Härte ftlhren wtlrde und die Abweichung
mit den öffentlichen Belangen i. S. des BayNatSchG,
insbesondere mit dem Schutzzweck der geschützten
Landschaftsbestandteile, vereinbar ist oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten

. Beeinträchtigung von Natur und Landschaft fuhren
wi.lrde.

(2)ZustAndie fur die Erteilung der Befreiung ist das Land-
ratsamt Wttrzburg als Untere Naturschutzbehörde.

$ 6
Ordnungswidrigkeiten

(l)Nach Art. 52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geld
buße bis zu ftlnfzigtausend Deutsche Mark belegt wer--
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des 9.3
Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2)Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu funfzigtausend Deutsche Mart belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach g 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nachkommt.

$ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Be,
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in
Kraft.

Wilrzburg, den 8. Februar 1985
Landratsamt Wtlrzburg

i. Y. Zorn
stellvertr. Landrat
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topographj-sche Karte M 1 z 25.WO
Verordnung des Landratsantes hfürz-
burg vou 8. Februar 1985 über den
geschützten Landscha ft sbeetandtei 1'rSechg Auwäldchen'r, Genarkung Eop-
feratadt, Stadt Ochsenfurt, Land-
kreie Würzburg.

Anteblatt dee Landkreises l,Iürzburg
Nr. t voul 26. Febuay lgtf,

Die Karte ist  Bestandtei l  der ge-
nannten Verordnung.
NA = 766978, 768978' 7699?0' 769976,

711981, 7rrg82, 75298r, ?57985,
712986

l= Schutzgebiet

lrlürzburg, 8. Februar 198,
LANDRAT SAI,TT I.JUBZBI'BG
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F lu rkar te l l  1 :5 .000

Verordnung des Landraügaoües lrlürz-
burg von 8. Februar 198, über dea
gescbützt en Landechaf tebeetandteil
"Sechs AuwäIdchenr', Genarkung Eop-
ferstad.t, Stadt Ochsenfurt, Lrand-
kreie !,Iürzburg.

AntebJaüt des Lalrd.kreiees Würzburg
Nr. 8 von 26. Februa, 19tg

Die Karte ist  Bestandtei l  der ge-
nannten Verordaung.
NA = 766978, 768978, 769970, 769976,

711981, 7rrg82, 7r2g8r, 7rrg8g,
7529e6

Sl = Schutzgebiet
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t{ürzburg, 8. Februar 1985
I,ANDRATSAMT .T'IIRZBURG

Lrandrat
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